
ZH_OBERGERICHT SB150437 vom 19. April 2016
ZH Obergericht, 2016-04-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_SB150437

FR: ZH_OBERGERICHT SB150437 du 19 avril 2016

IT: ZH_OBERGERICHT SB150437 del 19 aprile 2016

Erwägungen

E. 1
Verfahrensgang

E. 1.1
Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene Urteil des Bezirksge- richts Meilen,
Einzelgericht in Strafsachen, vom 9. Juni 2015 meldete der Be- schuldigte mit Eingabe vom
19. Juni 2015 rechtzeitig Berufung gemäss Art. 399 Abs. 1 StPO an (Urk. 39). Das
begründete Urteil der Vorinstanz wurde ihm bzw. seinem Verteidiger am 14. Oktober 2015
zugestellt (Urk. 41/2), worauf der Be- schuldigte am 3. November 2015 fristgerecht seine
Berufungserklärung einrei- chen liess (Urk. 45).

E. 1.2
Innert der ihr angesetzten Frist gemäss Art. 400 Abs. 3 lit. b StPO (Urk. 46) verzichtete die
Staatsanwaltschaft See/Oberland auf die Erhebung einer An- schlussberufung und
beantragte die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 48). Das Veterinäramt des
Kantons Zürich erhob mit Eingabe vom 3. De- zember 2015 rechtzeitig Anschlussberufung
(Urk. 50).

E. 1.3
Das vorliegende Urteil erging im Anschluss an die heutige Berufungsver- handlung, zu
welcher der Beschuldigte in Begleitung seines Verteidigers, Rechts- anwalt Dr. X._____,
sowie Rechtsanwältin lic. iur. B._____ namens und in Vertre- tung des Veterinäramtes des
Kantons Zürich erschienen sind (Prot. II S. 5).

E. 2
Prozessuales

E. 2.1
Der Beschuldigte focht das vorinstanzliche Urteil mit Ausnahme des Ent- scheids über die
Herausgabe des sich bei den Akten befindlichen Gitterstücks und der Kostenfestsetzung
vollumfänglich an (Urk. 43 S. 28 f.). Das Veterinäramt beschränkte seine
Anschlussberufung auf den Strafpunkt (Urk. 45 S. 2). Die Beru- fung wurde demnach
teilweise beschränkt (Art. 399 Abs. 4 StPO). Gemäss Art. 402 StPO in Verbindung mit Art.
437 StPO wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung
gehemmt. Es ist somit festzu- stellen, dass das Urteil des Bezirksgerichts Meilen,
Einzelgericht in Strafsachen, vom 9. Juni 2015 bezüglich der Dispositivziffern 5
(Herausgabe des Gitterstücks)

- 5 - und 6 (Kostenfestsetzung) unangefochten blieb und in diesem Umfang in Rechts- kraft
erwachsen ist.



E. 2.2
Im Rahmen der Berufungserklärung liess der Beschuldigte – wie bereits in der
Untersuchung und vor Vorinstanz (Urk. 13/1 und Urk. 28) – erneut den Be- weisantrag
stellen, es sei die Todesursache bzw. es seien die Todesumstände des Ara-Papageis
festzustellen und ihm nochmals Gelegenheit zu geben, zum Beweisergebnis Stellung zu
nehmen (Urk. 45 S. 2). Diese Beweisanträge wieder- holte der Beschuldigte anlässlich der
Berufungsverhandlung. Zudem beantragte er ergänzend, es sei ein Augenschein in der
Voliere des Beschuldigten vorzu- nehmen und es sei die eingereichte Bilddokumentation zu
den Akten zu nehmen (Urk. 59 S. 2). Auf die Beweisanträge ist im Rahmen der
nachstehenden Erwä- gungen näher einzugehen. Dabei ist schon an dieser Stelle
festzuhalten, dass aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs zwar die Pflicht zur
Berücksichtigung rechtzeitig und formrichtig gestellter Beweisanträge folgt, dies indessen
nicht be- deutet, dass sämtliche angebotenen Beweise abgenommen werden müssen.

E. 3
Schuldpunkt

E. 3.1
Gemäss Anklageschrift vom 2. Februar 2015 (Urk. 18) wird dem Beschuldig- ten
zusammengefasst vorgeworfen, es aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit unter- lassen zu
haben, in der Voliere seiner Ara-Papageien ein ausgefranstes Abtrenn- gitter unverzüglich
so zu reparieren oder zu ersetzen, dass davon keine übermäs- sige Gefahr für die Papageien
mehr ausgehen konnte, obwohl für ihn vorausseh- bar gewesen sei, dass sich die
Ara-Papageien an den vorstehenden Drähten ver- letzten oder verfangen könnten. Ca. zwei
Tage vor dem 19. April 2014 habe sich ein noch lebender Ara-Papagei mit seinem
Markierungsring, welchen er um sei- nen Fuss getragen habe, an einem der abstehenden
Drähte verfangen, so dass er sich nicht mehr habe wegbewegen oder in eine für ihn
schmerzfreie Ruheposi- tion oder an Futter und Wasser habe gelangen können. In der Folge
sei der Ara- Papagei an diesem Draht festhängend unter Stress, Schmerzen, Hunger und
Durst eines qualvollen, unwürdigen Todes gestorben (Urk. 18 S. 2).
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E. 3.2
Die Vorinstanz gelangte in ihrem Urteil vom 9. Juni 2015 zum Schluss, der Sachverhalt sei
rechtsgenügend erstellt und würdigte das Verhalten des Beschul- digten in
Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft als fahrlässige Tierquälerei im Sinne von Art.
26 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 TSchG (Urk. 18 S. 2, Urk. 43 S. 4 ff.).

E. 3.3
Der Beschuldigte beantragt vor Vorinstanz wie auch im Berufungsverfahren einen
Freispruch mit der Begründung, es sei nicht erstellt, dass der Ara-Papagei eines qualvollen
Todes verstorben sei, da weder der genaue Todeszeitpunkt noch die konkrete Todesursache
nachgewiesen worden sei und daher ein objektives Tatbestandsmerkmal der fahrlässigen
Tierquälerei nicht erfüllt sei (Urk. 34 S. 5 f. und S. 10, Urk. 59 S. 6 ff.). Ausserdem habe er
sich nicht pflichtwidrig verhalten, da er keine Tatmacht zur Abwendung der Gefahr gehabt
habe und für ihn ein all- fälliger Taterfolg nicht voraussehbar gewesen sei. Schliesslich
fehle es am erfor- derlichen hypothetischen Kausalzusammenhang, zumal er den Eintritt
des tatbe- standsmässigen Erfolgs trotz Vornahme der gebotenen Handlungen nicht habe



verhindern können (Urk. 34 S. 12 f., Urk. 59 S. 13 ff.).

E. 3.4
Eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tierquälerei im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. b in
Verbindung mit Abs. 2 TSchG setzt als Taterfolg einen qualvoll oder mutwillig
verursachten Tod eines Tieres voraus. Die Vorinstanz hat umfassend dargelegt, unter
welchen Bedingungen ein qualvoller Tod im Sinne besagter Be- stimmung vorliegt.
Zutreffend erkannte sie, das Tierschutzgesetz enthalte keine Definition der qualvollen
Tötung, stattdessen sei auf eine allgemeine Umschrei- bung der zu schützenden tierischen
Würde und des Wohlergehens in Art. 3 TSchG abzustellen. Eine Tötung sei dann als
qualvoll zu qualifizieren, wenn im Verlauf des Ablebens der Grundsatz der tierischen
Würde und des Wohlergehens missachtet werde. Dies sei namentlich der Fall, wenn sich
die Tötung bei vollem Schmerzempfinden des Tieres über einen längeren Zeitraum
hinziehe, der über einen kurzen Augenblick hinausgehe oder dem Tier dabei wiederholt
Schmerzen, Leiden, Schäden oder Ängste zugefügt würden. Weiter diene auch die
Gesetzes- systematik der Auslegung des Begriffs des qualvollen Todes, zumal eine
qualvolle Tötung im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. b TSchG in ihrer Qualität einer
Tierquälerei
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TSchG) entspreche, wobei letzteres die Missachtung einer Fürsorgepflicht voraussetze
(Urk. 43 S. 11-13). Die von der Vorinstanz umrissene Definition der qualvollen Tötung ist
zutreffend und bedarf keiner weiteren Ergänzungen. Auf die ausführlichen vorinstanzlichen
Erwägungen kann verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Da der Beschuldigte ein
qualvolles Versterben des Ara-Papageis bestreitet, ist zu überprüfen, ob der entsprechende
Anklagesachverhalt aufgrund des Untersu- chungsergebnisses erstellt werden kann.
Hinsichtlich der allgemeinen Grundsätze der Beweiswürdigung kann, um Wiederholungen
zu vermeiden, auf das vor- instanzliche Urteil verwiesen werden (Urk. 43 S. 6 f.; Art. 82
Abs. 4 StPO). Die Vorinstanz gelangte bezüglich des zu erstellenden Sachverhalts zum
Schluss, auf dem sich bei Akten befindlichen Bildmaterial lasse sich erkennen, dass der
Ara-Papagei mit seinem Markierungsring sehr weit in den Draht hineingerutscht sei und
dieser Umstand vernünftigerweise nur die Erklärung zulasse, dass sich der Vogel im
Moment des Hängenbleibens noch habe bewegen können und durch seine eigenen
Befreiungsversuche weiter dem Draht entlang nach hinten geglitten sei und somit zu diesem
Zeitpunkt noch am Leben gewesen sein müsse (Urk. 43 S. 9). Es müsse davon ausgegangen
werden, dass sich das Tier im ab- stehenden Draht verfangen habe und in der Folge
versucht habe, aus eigener Kraft wieder loszukommen. Beim Versuch davon zu fliegen, sei
er immer tiefer in den Draht hineingeraten, so dass es eine gewisse Zeit gedauert haben
müsse, bis er verendet sei. Um von einem kausalen Versterben durch Hängenbleiben am
vorstehenden Draht auszugehen, müsse weder der genaue Todeszeitpunkt noch der
Nachweis von Adrenalin im Körper des toten Vogels nachgewiesen werden. Was letzten
Endes die genaue Todesursache gewesen sei, sei denn auch für die tatbestandsmässige
Würdigung irrelevant, und der Sachverhalt somit rechtsgenü- gend erstellt (Urk. 43 S. 10
f.). Ausgangspunkt für die Erstellung des noch bestrittenen Anklagesachverhalts ist das von
der Kantonspolizei Zürich erstellte Bildmaterial (Urk. 2), welches die vor- gefundene
Situation in der Voliere dokumentiert. Den Aufnahmen lässt sich die
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wurde in einer kopfüberhängenden Position und mit ausgespreizten Flügeln vorgefunden,



durch den an seinem Fuss befestigten Markierungsring ragte ein Draht des sich an der
Wand befindlichen Gitternetzes, wobei sich der Draht be- reits um mehrere Zentimeter
durch den Markierungsring des Vogels hindurchge- schoben hatte und weit herausragte
(vgl. insbesondere Urk. 2 S. 2 unteres Bild und S. 3 oberes Bild). Im Übrigen ergeben sich
weder aus dem Polizeibericht noch aus den Aussagen der befragten Personen genauere
Angaben zur vorge- funden Situation oder zu den konkreten Umständen des Ablebens des
Papageis: Der Polizeibericht hält lediglich fest, in der Voliere hätten sich der verendete und
ein noch lebender Ara-Papagei befunden. Weiter erfolgt eine Beschreibung der Voliere,
wobei festgehalten wird, die angebrachten Naturäste seien mit Drähten befestigt gewesen
und es seien diverse spitze Drahtenden vorgestanden. Weitere Angaben insbesondere zum
verendeten Vogel enthält der Bericht hingegen nicht (Urk. 1 S. 2). Auch die als Zeugin
einvernommene C._____, welche den verende- ten Ara-Papagei gefunden hatte, machte
keine Angaben zur konkret vorgefunde- nen Situation oder zur Position des Vogels,
sondern gab lediglich an, sie habe den toten Vogel gesehen und nicht gewusst, was sie
machen solle. Darum habe sie ihre Freundin informiert (Urk 11/3 S. 3). Diese gab
wiederum der Polizei ge- genüber an, sie habe den Papagei tot am Draht hängen sehen (Urk.
1 S. 3). Aufgrund des Bildmaterials und der weiteren vorstehend erwähnten Beweismittel
kann entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen nicht als erstellt erachtet wer- den, dass
der Ara-Papagei eines qualvollen Todes starb. Allein seine kopfüber- hängende Endposition
und der Umstand, dass der Vogel mit dem Markierungs- ring tief in den Draht
hineingerutscht war, lassen noch nicht zweifelsfrei auf einen Todeskampf und ein
qualvolles Ableben schliessen. Hinsichtlich der Todesum- stände kann demnach aus dem
visuellen Beweismaterial nichts abgeleitet wer- den. Demgegenüber ergeben sich aufgrund
der Beschaffenheit des toten Vogels und der Voliere unmittelbar nach dem hier
interessierenden Vorfall erhebliche Zweifel an einem Todeskampf. Am Ara-Papagei selber
sind, mit Ausnahme einer leicht blutenden Stelle an seinem Fuss unmittelbar neben dem
Markierungsring, keine Verletzungsspuren erkennbar, zudem ist sein Gefieder unversehrt,
keine
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Voliere selber, sei es am Gitter oder am Boden, fanden sich keine Hinweise auf einen
Todeskampf des Vogels. Weder ausgerissene oder abgebrochene Fe- dern noch andere
erkennbare Spuren deuteten auf einen Todeskampf hin (Urk. 2 S. 4 f.). Solche wären aber
zu erwarten gewesen, hätte der Ara-Papagei tatsäch- lich qualvolle Befreiungsversuche
unternommen, bevor er verendete. Der Ara- Papagei hing offenbar im Todeszeitpunkt
unmittelbar neben dem ausgefransten Maschengitter mit vielen abstehenden Drähten (vgl.
Urk. 2 S. 2 und 3). In Über- einstimmung mit der Verteidigung verbleiben nach dem
Ausgeführten unüber- windbare Zweifel hinsichtlich des Unfallhergangs. In Anwendung
des Grundsatzes in dubio pro reo ist daher von dem für den Beschuldigten günstigsten
Sachver- halts auszugehen und ein qualvolles Versterben des Ara Papageis zu verneinen.
Gemäss den vorstehenden Erwägungen fehlt es am Nachweis des erforderlichen Taterfolgs,
weshalb eine Verurteilung des Beschuldigten wegen fahrlässiger Tier- quälerei gemäss Art.
26 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Abs. 2 TSchG ausser Be- tracht fällt.

E. 3.5
Die von den Parteien im Rahmen ihrer Beweisanträge ins Recht gelegten Unterlagen (Urk.
60/6 und Urk. 63/1-4) wurden zu den Akten genommen. Im Übri- gen kann unter den
gegebenen Umständen eine zusätzliche Beweisabnahme – wie sie vom Beschuldigten



beantragt wurde (Urk. 45 S. 2, Urk. 59 S. 2) – unter- bleiben. Es ist nicht zu erwarten, dass
eine Obduktion des möglicherweise nicht fachgerecht aufbewahrten Ara-Papageis rund
zwei Jahre nach dem Vorfall weite- re Erkenntnisse zum Ableben des Vogels liefern würde.
Zudem vermögen auch die weiteren beantragen Beweisabnahmen nichts zu einem
zusätzlichen Erkennt- nisgewinn beizutragen.

E. 3.6
Mangels Nachweis des erforderlichen Taterfolgs muss auf die rechtlichen Ausführungen
der Vorinstanz und die diesbezüglichen Einwendungen der Vertei- digung nicht mehr
weiter eingegangen werden. Es kann offen bleiben, ob der Be- schuldigte durch sein
Verhalten überhaupt eine Sorgfaltspflichtverletzung began- gen hat und für ihn der
Kausalverlauf wie vorgeworfen voraussehbar gewesen war.
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Anhaltspunkte vorliegen, dass der Beschuldigte die ihm obliegenden Pflichten zur
Instandhaltung der Voliere erfüllt hatte, soweit ihm dies möglich gewesen war. So ergibt
sich zunächst aus der vom Veterinäramt eingereichten Wildtierhaltebe- willigung vom 18.
Februar 2015 (Urk. 63/1), den Kontrollberichten vom 16. Mai 2014 (Urk. 63/4) und vom
16. Januar 2015 (Urk. 63/2) und den ergänzenden Aus- führungen der Vertreterin des
Veterinäramtes anlässlich der Berufungsverhand- lung (Prot. II S. 17 f.), dass bezüglich der
Ara-Papageien grundsätzlich eine Mar- kierungspflicht bestand, welche auch durch das
Anbringen von Markierungsringen erfüllt werden konnte. Weiter ergibt sich aus eben
diesen Dokumenten und den Ausführungen der Vertreterin des Veterinäramts, dass erst
nach dem hier interes- sierenden Vorfall Beanstandungen hinsichtlich der abstehenden
Drähte in den Volieren des Beschuldigten erfolgten, vorher aber nie etwas in dieser Art
bemän- gelt wurde (Prot. II S. 18). Schliesslich gab der Beschuldigte konstant an, die lo-
sen Drahtenden immer wieder verdreht und nach unter gebogen zu haben, wenn er davon
Kenntnis erhalten habe, dass der Vogel die Drähte gelöst habe. Mehr habe er nicht tun
können. So lange sich die Vögel normal verhalten hätten, sei nichts geschehen, aber dieser
Vogel sei durchgedreht (Prot. II S. 13 f. und S. 20). Ohne eine abschliessende rechtliche
Beurteilung vorzunehmen, erscheint eine Sorgfaltspflichtverletzung unter diesen
Gesichtspunkten als eher unwahrschein- lich.

E. 3.7
Der Beschuldigte ist somit der fahrlässigen Tierquälerei im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. b
in Verbindung mit Abs. 2 TSchG nicht schuldig und von diesem Vor- wurf freizusprechen.

E. 4
Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 4.1
Ausgangsgemäss sind die Kosten der Untersuchung, des erstinstanzlichen
Gerichtsverfahrens und des Berufungsverfahrens auf die Gerichtskasse zu neh- men (Art.
426 StPO und Art. 428 StPO). Dem Veterinäramt können trotz des Un- terliegens
hinsichtlich ihres Antrages im Strafpunkt keine Kosten auferlegt wer- den, stattdessen sind
diese vom verfahrensführenden Kanton zu tragen (Schmid,
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Kantons Zürich in Verbindung mit Art. 104 Abs. 2 StPO).



E. 4.2
Dem Beschuldigten ist gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO eine angemessene Entschädigung für
die Ausübung seine Verfahrensrechte zuzusprechen. Hat eine Partei Anspruch auf eine
Prozessentschädigung, richtet sich diese nach § 16 in Verbindung mit § 3 und § 17 f. der
Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) vom 8. September 2010. Demnach ist
nur für das Vorverfahren der notwendige Zeitaufwand massgebend; für die Festsetzung der
Grundgebühr und der jeweiligen Zuschläge im erstinstanzlichen Verfahren und im
Berufungsverfah- ren ist bei der Festsetzung insbesondere der Bedeutung und Schwierigkeit
des Falles Rechnung zu tragen. Der Verteidiger machte für das gesamte Verfahren einen
Aufwand von rund 150 Arbeitsstunden zu einem Ansatz von Fr. 400.– pro Stunden geltend
(Prot. II S. 21). Für das Vorverfahren sind dem Beschuldigten Aufwendungen seines
Verteidigers im Umfang von rund 13,5 Arbeitsstunden zu entschädigen, wobei mit einem
ma- ximalen Stundenansatz von Fr. 350.– zu rechnen ist (vgl. § 3 AnwGebV). Dabei ist
berücksichtigt, dass der Verteidiger an den staatsanwaltschaftlichen Einver- nahmen vom
24. November 2014 teilnahm, welche vom 9.00 Uhr bis um 12.15 Uhr dauerten (inkl.
Wegentschädigung, Urk. 11/1 und Urk. 11/2), und am 19. Ja- nuar 2015 eine umfassende
Eingabe betreffend Beweisergänzung machte (Urk. 13/1). Ihm dafür 13,5 Arbeitsstunden zu
entschädigen erweist sich als an- gemessen. Für das erstinstanzliche Verfahren sind eine
Grundgebühr für die Teil- nahme an der Hauptverhandlung inkl. Vorbereitung des
Parteivortrages (§ 17 Abs. 1 lit. b AnwGebV) und Zuschläge gemäss § 17 Abs. 2 AnwGeb
V zu entrich- ten. Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und Bedeutung des Falles
rechtfer- tigt es sich demnach, die Entschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr.
4'000.– festzusetzen. Für die Festsetzung der Gebühr für das Berufungsver- fahren ist zu
berücksichtigen, dass der Beschuldigte das vorinstanzliche Urteil vollumfänglich
angefochten hat. Unter Berücksichtigung der vorerwähnten Be-

- 12 - messungsfaktoren und dem Umstand, dass sich keine wesentlichen Neuerungen
ergaben, erweist sich eine Gebühr für das Berufungsverfahren von Fr. 3'000.– als
angemessen. Insgesamt ist dem Beschuldigten gemäss vorstehender Erwägungen eine Pro-
zessentschädigung von Fr. 12'700.– (inkl. MwSt.) zuzusprechen. Es wird beschlossen:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


